
 
 

 

Geänderte Rechtsprechung des BGH zur Berücksichtigung von 

Kindergartenbeiträgen 

 
Nach der Entscheidung des BGH vom 26.11.2008 sind Kindergartenbeiträge bzw. vergleichbare Aufwendungen für 
die Betreuung eines Kindes in den Tabellenbeträgen der Düsseldorfer Tabelle mit Ausnahme der Verpflegungskosten 
nicht enthalten. Das heißt, dass derartige Beiträge zusätzlich zum Kindesunterhalt als Mehrbedarf geltend gemacht 
werden können und nicht mehr wie bisher als berufsbedingte Aufwendungen des betreuenden Ehegatten.  

Zu beachten ist weiter, dass beide Elternteile anteilig für den Mehrbedarf haften, nach der Höhe der jeweiligen 
Einkünfte.  
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